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PLANZEICHENERKL)\RUNG 
----------------

ART UND HASS DER BAULICHEN NUTZUNG 

GEMÄSSS 9 Abs.1 BauGB UND 5 Abs.2 Nr.1 BauGB, 16 BauNVO 

I bzw.II 
+O 

0,4 

ALLGEMEINES WOHNGEBIET 

ZAHL DER VOLLGESCHOSSE ALS HÖCHSTGRENZE 
+ AUSGEBAUTEM DACHGESCHOSS 

-GRUNDFLACHENZAHL ., 

GESCHOSSFLÄCHENZAHL 

IMMISSIONSGREN-ZWERT 
DEZIBELLWERT BEI TAG/NACHT 

HAUPTVERSORGUNGS- UND HAUPTWASSERLEITUNGEN 
GEMÄSS § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB 

UNTERIRDISCHE WASSERLErTUNG 
UMVERLEGUNG IN STRASSENBEREICH GEPLANT 

0 ABFALLENTSORGUNG GEMÄSS 9 Abs.1 Nr. 12,14 BauGB 
BAUWEISE, BAULINIEN BAUGRENZEN 
GEMÄSS § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB 

0 OFFENE BÄUWEISE 

BAUGRENZE 
PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MASSNAHMEN

. 
UND FLÄCHEN FÜR MASSNAH�EN zu� S(HUTZ 

ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UNO LANlISCHAFT 
GEMÄSS § 9 Abs.1 Nr. 20,25 UND Abs. 6 BauGB 

VERKEHRSFLÄCHEN 

UMGRENZUNG VON FLÄCHEN ZUM ANPFLANZEN VON BÄUMEN 
STRAUCHERN UNO SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN 
UNO 
UMGRENZUNG VON FLÄCHEN MIT BINDUNGEN FÜR BEPFLANZUNGEN 
UND FÜR DIE ERHALTUNG VON BÄUMEN, -�TRÄUCHERN UNO 
SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN SOWIE GEW ASSERN 

GEMÄSS 9 9 Abs.1 Nr.1 BauGB 
VERKEHRSFLÄCHEN BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG 

- - -

SONSTIGE PLANZEICHEN 

• • • • • • • • 

VERKEHRSBERUHIGTER BEREl:H 

BEREICH OHNE EIN- UNQ� AU��F AHRT 
., 

-1."• 

GRENZEN DES RÄUMLICHEN llt:L TUNGSBEREICHES O ES VOR
HABEN- UND ERSCHLIE�SUNGSPLANES § 9 Abs. 7 BauGB 

ABGRENZUNG UNTERSCHIEDLICHER NUTZUNG 

LEITUNGSRECHT IM BEREICH DER WASSERLEITUNG 

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN 

112/49 
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ANGABE DER FLURSTÜCKE 

GRUNDSTUCKSGRENZEN 


